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Stuttgart, 10. April 2009 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an der sport auto-DriftChallenge 2009, die in 

diesem Jahr im Rahmen des sport auto-Tuner-Grand Prix am 26./27. Juni in 

Hockenheim stattfinden wird.  

 

Die Nennungsgebühr beträgt € 150 inkl. MwSt. und beinhaltet ein VIP-Ticket. Falls 

weitere VIP-Tickets benötigt werden, können diese zum Preis von € 42 inkl. MwSt. 

bei uns erworben werden. 

Die Anmeldung erfolgt mit beiliegendem Nennungsformular und ist verbindlich. Der 

Nennungsschluss ist der 10. Juni 2009. Nennungen ohne unterschriebene 

Teilnahmebedingungen werden nicht berücksichtigt. Die Nenngebühr ist fristgerecht 

bis zum 10. Juni auf folgendes Bankkonto einzuzahlen: 

 

Baden-Württembergische Bank 
 
BLZ:    600 501 01 
Konto:   787 151 2122 
BIC/SWIFT-Code: SOLADEST 
IBAN:   DE92 600 50 101 787 151 2122 
 

Nennungen, die nach dem Nennungsschluss eingehen, können abgelehnt werden. 

Falls sie angenommen werden, erhöht sich das Nenngeld um € 50. 

 

Wir freuen uns sehr, Sie bei als Teilnehmer begrüßen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ihre Redaktion sport auto  
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Reglement der sport auto-DriftChallenge 2009 
 
1) Die Anmeldung zur sport auto-DriftChallenge 2009 erfolgt mit beiliegendem 

Nennungsformular und ist verbindlich. Die Nennungsgebühr über € 150 (inkl. 
MwSt.) ist fristgerecht bis 10. Juni 2009 auf das im Anschreiben genannte 
Konto zu überweisen. Bitte geben Sie dabei das Stichwort „DriftChallenge“ 
sowie den Veranstaltungsort und -termin an. Nach Nennungsschluss fallen 
Mehrgebühren in Höhe von € 50 an; eine Teilnahme kann nicht garantiert 
werden. 

 
2) Teilnehmende Fahrer müssen im Besitz eines gültigen Führerscheines sein und 

sind verpflichtet, diesen bei der Anmeldung vor Ort dem Rennbüro vorzulegen 
sowie den Veranstaltern jederzeit Einsicht in die Fahrerlaubnis zu gewähren. 

 
3) Es besteht unbedingte Helmpflicht. Erlaubt sind alle nach den gängigen 

Sicherheitsvorschriften geprüften Helme. 
 
4) Die vom Veranstalter vor Ort verteilten Sponsorenaufkleber verstehen sich als 

Pflichtwerbung und sind an den dafür vorgesehenen Stellen des 
Wettbewerbsfahrzeuges zu platzieren. Hierzu erhalten alle Teilnehmer bei der 
Anmeldung im Rennbüro einen Klebeplan. 

 
5) Ein und dasselbe Auto darf von maximal zwei Startern genannt und gefahren 

werden. Die Autos müssen mit Abschlepphaken versehen sein. Diese müssen 
mit einem 10cm langen roten, gelben oder weißen Pfeil (Kontrast zur 
Fahrzeugfarbe) gekennzeichnet sein. 

 
6) Die Autos müssen den auf der Rennstrecke vorgeschrieben 

Schallschutzvorschriften (max. 95 dB) entsprechen und haftpflichtversichert, 
jedoch nicht unbedingt straßenzugelassen sein. 

 
7) Die Zahl der Teilnehmer ist auf 60 limitiert. Die Redaktion behält sich vor, 

Nennungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
 
 
Absage der Veranstaltung 
 
Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung im Falle höherer Gewalt oder 
drohenden wirtschaftlichen Schadens bis sieben Tage vor der Veranstaltung 
abzusagen. Forderungen gegen den Veranstalter können nicht geltend gemacht 
werden. 
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ZEITPLAN - sport auto-DriftChallenge 2009 

im Rahmen des sport auto-Tuner-Grand Prix am 26./27. Juni 2009 in 
Hockenheim 

 
Freitag, 26. Juni 2009 
 

Ab 7:00 Uhr Aufbaumöglichkeit 
12:30 – 14:00 Uhr Freies Training (Tuner GP) 
14:00 – 18:30 Uhr Technische Abnahme (DriftChallenge) 
14:10 – 15:00 Uhr Freies Training 400-Meter-Sprint (Tuner GP) 
15:10 – 17:00 Uhr Freies Training (DriftChallenge) 

Ab 19:00 Uhr Come-Together-Party im Fahrerlager am sport auto-Truck 
 
Samstag, 27. Juni 2009 
 

8:00 – 8:30 Uhr Technische Abnahme (Tuner GP) 
8:30 Uhr Fahrerbesprechung am sport auto- Truck (Tuner GP) 

9:00 – 9:20 Uhr Warm-up (Tuner GP) 
9:30 Uhr Start sport auto-Tuner-Grand Prix 2009 

ca. 13:00 Uhr Siegerehrung am sport auto-Truck 
13:45 Uhr Fahrerbesprechung am sport auto- Truck (DriftChallenge) 

13:30 – 14:30 Uhr 400-Meter-Sprint auf der Dragsterstrecke (Tuner GP) 
ca. 14:40 Uhr Start sport auto-DriftChallenge 2009 
Abschließend Siegerehrung am sport auto-Truck 

 
 
Wichtige Öffnungszeiten 
 
Welcome Center (am Wanderparkplatz, nach der Autobahnbrücke gleich rechts) 
Rennbüro (sport auto – Truck im Fahrerlager) 
 
 
 Welcome Center Rennbüro Fahrerlager 
Donnerstag, 25. Juni 20:00 bis 23:00 Uhr 20:00 bis 23:00 Uhr 20:00 bis 23:00 Uhr
Freitag, 26. Juni 07:00 bis 22:00 Uhr 07:00 bis 20:00 Uhr 07:00 bis 22:00 Uhr
Samstag, 27. Juni 07:00 bis 16:00 Uhr ab 07:00 Uhr ab 07:00 Uhr 
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Drift-Historie: 

 
NENNUNGSFORMULAR – sport auto-DriftChallenge 2009 

im Rahmen des sport auto-Tuner-Grand Prix am 26./27. Juni 2009 in 
Hockenheim 

 
Bitte schicken Sie das ausgefüllte Nennungsformular bis spätestens 10. Juni 2009 

an: 
 

sport auto-action team 
70162 Stuttgart 

Tel.: +49 (0)711 1 82-20 34, Fax: +49 (0)711 1 82-20 17 
E-Mail: sportauto@actionteam.de 

 
Bewerber 
 
Vorname: Nachname: 
Straße: PLZ, Ort: 
Land: Telefon: 
Fax: Handy: 
E-Mail: Geburtstag: 
Nationalität: Beruf: 
Führerscheinnummer: Ausstellungsdatum: 
Klasse: Ausstellende Behörde: 
Motorsporterfahrung: □ nein   □ ja 
 

Wenn ja, welche: 
 

 

 

Fahrzeug 
 

Fabrikat: Fahrzeugtyp: 
Hubraum:                                    [cm³] Baujahr: 
Leistung:                                     [PS]  
 
Ich komme mit Hänger: □ ja  □ nein 
 
 

9 Vom Reglement habe ich Kenntnis 
genommen. 

9 Die Nenngebühr wird fristgerecht 
überwiesen. Sonst fällt eine Nach-
nennungsgebühr in Höhe von € 50 
an. 

 
 
 
  
Ort, Datum Unterschrift  
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TEILNAHMEBEDINGUNGEN – sport auto-DriftChallenge 2009 

im Rahmen des sport auto-Tuner-Grand Prix am 26./27. Juni 2009 in 
Hockenheim 

 
Bitte unbedingt ausfüllen und unterschrieben zurück an: 

sport auto-action team 
70162 Stuttgart 

Tel.: +49 (0)711 / 1 82-20 34, Fax: +49 (0)711 / 1 82-18 10 
E-Mail: sportauto@actionteam.de 

 

Vorname: Nachname: Geburtsdatum:  
 
Straße: PLZ, Ort, Land:   
 
Der Unterzeichnete erkennt die aufgeführten Teilnahmebedingungen einschließlich des 
Haftungsausschlusses als verbindlich an. sport auto hat das Recht, aus wichtigem Grund die 
Veranstaltung zu verschieben oder ganz abzusagen. Die Teilnahme bei der sport auto-DriftChallenge 
2009 ist nur Inhabern einer gültigen Fahrerlaubnis zum Führen von Personenkraftwagen gestattet. 
Der Unterzeichnete ist verpflichtet, Einsicht in seine Fahrerlaubnis zu gewähren. 
 
Unterzeichnete, deren Fahrzeug nicht straßenverkehrszugelassen ist, haben für ihr Fahrzeug 
entsprechend dem gesetzlichen Umfang eine Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden abzuschließen. Der Versicherungsschutz ist dem Veranstalter vor Beginn der 
Teilnahme nachzuweisen.  
 
Der Unterzeichnete haftet für jeden von ihm oder seinem Fahrzeug verursachten oder mitverur-
sachten Schaden. 
 
Während der Veranstaltung ist den Anweisungen des Veranstalterpersonals im Interesse der 
Sicherheit unbedingt Folge zu leisten. Bei Verstößen gegen die Fahrdisziplin ist sport auto nach 
freiem Ermessen berechtigt, den Unterzeichneten von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Die 
als Anlage beigefügte Zuschauerordnung der Hockenheim-Ring GmbH ist einzuhalten. Das Gasgeben 
bei im Kiesbett stehenden oder steckenden Fahrzeugen oder bei in das Kiesbett rutschenden 
Fahrzeugen ist strikt verboten. Es drohen Personen- und/oder Sachschäden durch z.B. 
umherfliegende Steine. Es ist auf das Bergungsfahrzeug zu warten.  
 
Der Unterzeichnete nimmt auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teil. Er verzichtet im Rahmen des 
rechtlich Möglichen auf jegliche Ansprüche gegen die Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG, deren 
Geschäftsführer und Mitarbeiter sowie gegen sonstige Erfüllungsgehilfen wegen Sach- und 
Vermögensschäden, die der Teilnehmer im Rahmen der Veranstaltung erleidet. Dieser 
Haftungsausschluss wirkt auch zugunsten Dritter, derer sich sport auto bei der Durchführung der 
Veranstaltung bedient, und gegenüber den Eigentümern oder sonstigen Berechtigten des Geländes, 
auf dem die Veranstaltung durchgeführt wird. 
 
Der Unterzeichnete verpflichtet sich, auf ihm eventuell zustehende Schadenersatzansprüche gegen 
die Hockenheim-Ring GmbH und ggf. weitere Streckenbetreiber und Veranstalter sowie gegen die 
Redaktion sport auto und deren Erfüllungsgehilfen zu verzichten. 
 
Achtung: Feuerwerk jeglicher Art während des sport auto-Tuner GP/sport auto-DriftChallenge 
2009 bedarf einer gesonderten Genehmigung der Behörden! Dem Veranstalter muss eine 
offizielle Genehmigung der entsprechenden Behörden spätestens eine Woche vor dem Event 
vorgelegt sowie die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitspersonal vor Ort 
während des Feuerwerks bescheinigt werden. Ansonsten ist Feuerwerk jeder Art strikt 
verboten! 
 
 
  
Ort, Datum Unterschrift  
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Z u s c h a u e r o r d n u n g   der Hockenheim-Ring GmbH 
 

am Hockenheimring Baden-Württemberg 
 
 
 
Liebe Rennbesucher, 
 
herzlich willkommen in Hockenheim. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt, müssen Sie aber gleichzeitig auf einige wichtige Punkte aufmerksam machen: 
 
 

• Jeder Zuschauer muss im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sein; diese berechtigt 
ausschließlich zum Zutritt des auf der Karte genannten Bereiches. Das Betreten des 
Veranstaltungsgeländes ohne gültige Eintrittskarte wird zur Anzeige gebracht. Falls 
Sie Ihren Zuschauerplatz vorübergehend verlassen, müssen Sie sich an den 
Kontrollstellen eine Auslasskarte aushändigen lassen. Nur Original-Eintrittskarte und 
Auslasskarte zusammen berechtigen zum Wiederbetreten des Zuschauerplatzes. 
Bitte zeigen Sie diese an den Kontrollstellen unaufgefordert vor. 

• Für verlorene oder gestohlene Eintrittskarten wird kein Ersatz ausgestellt, bitte 
bewahren Sie Ihre Tickets sorgfältig auf. 

• Halten Sie bitte die Tribünenaufgänge und -abgänge frei; wenn Sie Hilfe brauchen, 
erwarten auch Sie, dass der Sanitätsdienst Sie ungehindert erreichen kann. 

• Das Mitbringen von sperrigen Gegenständen (z. B. Kühltaschen, Getränkekästen, 
Glasbehältern, Klappstühlen) sowie pyrotechnischer Gegenstände, Waffen und 
ähnlicher Dinge oder Tieren ist untersagt. 

• Das Lagern oder Zelten sowie das Aufstellen von Wohnwagen und Wohnmobilen ist 
nur auf den besonders dafür zugelassenen Plätzen erlaubt. Parken Sie bitte mit 
Ihrem PKW auf den ausgewiesenen Parkplätzen und lassen Sie sich durch die 
Ordner und Polizeibeamten einweisen. Im übrigen gelten auch in Hockenheim die 
Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts. 

• Offenes Feuer und das Abschießen von Raketen und Feuerwerkskörpern sind streng 
verboten. Dies gefährdet in hohem Maße Sie selbst und andere Zuschauer. 

• Folgen Sie bitte den Anweisungen des Kontrollpersonals und der Funktionäre; diese 
tragen zum Gelingen der Veranstaltung auch in Ihrem Interesse bei. 

• Das Betreten von Bereichen, die nicht ausdrücklich für Zuschauer freigegeben sind 
(z.B. die Rennstrecke, Rettungswege und Sperrzonen) ist untersagt. Sie gefährden 
damit nicht nur sich selbst und andere Besucher, sondern machen sich des 
Hausfriedensbruchs strafbar. 

• Helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schonen. Wenn Sie Abfälle beseitigen wollen, 
benutzen Sie bitte die bereitgestellten Behälter. 

• Der Inhaber der Eintrittskarte willigt ohne Vergütung durch den Veranstalter darin ein, 
dass im Rahmen der Veranstaltung Bildaufnahmen von ihm erstellt, vervielfältigt, 
gesendet sowie in audiovisuellen Medien benutzt werden. Diese Einwilligung erfolgt 
zeitlich und räumlich unbeschränkt.  

 
Weil jedermann Freude am Motorsport haben soll, der auf dem Hockenheimring Baden-
Württemberg geboten wird, bitten wir, diese Anordnungen zu respektieren und Verständnis 
für das Aufsichtspersonal zu haben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und danken für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
 
Ihre Hockenheim-Ring Gmb 


